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Abb. 1: Spät-Frühjahrs-Nmin-Ergebnisse 2019 im BG 3 
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1. Spät-Frühjahrs-Nmin-Ergebnisse 2019 

Im Rahmen der diesjährigen Spät-Frühjahrs-
Nmin-Untersuchung wurden vom 14.05.-
29.05.2019 159 Flächen im BG 3 beprobt. 
Die Ergebnisse geben Auskunft über den 
aktuellen Gehalt an mineralischem Stick-
stoff im Boden unter Mais zu Beginn der 
Hauptwachstumsphase. 

Insbesondere bei humusreichen Böden, auf 
hofnahen Flächen sowie nach Zwischen-
fruchtanbau oder Grünlandumbruch emp-
fiehlt sich die SFN-Untersuchung. 

Das Ergebnis liefert wertvolle Erkenntnisse 
über die Stickstoffnachlieferung aus der 
organischen Substanz - der sogenannte 
‘Gratis-Stickstoff aus dem Boden‘. Der Be-
triebsleiter hat damit die Möglichkeit, die 
N-Düngung zu Mais bedarfsgerecht und 
flächenspezifisch anzupassen. 

Für mittlere bis hohe Erträge ist ein SFNmin-
Gehalt von 150 – 180 kg N/ha abzüglich der 
mineralischen Unterfußdüngung notwen-
dig. Da sich in der Regel mehr als 50 kg 
N/ha einsparen lassen, ist in diesen Fällen 
eine N-Düngung von 80 – 100 kg N/ha zur 
Aussaat völlig ausreichend. 
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Abb. 2: Spät-Frühjahrs-Nmin-Ergebnisse 2019: Von den 159 Flächen sind 80 Flächen (50%) überversorgt und  
58 Flächen (36%) mit > 200 kg N/ha stark überversorgt 
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Unsere Ergebnisse verdeutlichen, dass der 
überwiegende Teil der Flächen (79%) zum 
Zeitpunkt der Probenahme schon ausrei-
chend mit pflanzenverfügbarem Stickstoff 
versorgt gewesen ist (Abb. 1). 50% der un-
tersuchten Flächen sind mit Stickstoff über-
versorgt. In der Regel spiegelt sich diese 
Überversorgung auch in erhöhten Herbst-
Nmin-Werten wider, vorausgesetzt wir kön-
nen einen relativ ‚normalen‘ Witterungsver-
lauf in der noch verbleibenden Vegetati-
onsperiode erwarten. Im Durchschnitt ha-
ben unsere Beratungsbetriebe zur Maisaus-
saat 100 kg N/ha gedüngt. Der Spät-
Frühjahrs-Nmin-Wert in 2019 beträgt im Mit-
tel aller untersuchten Flächen 187 kg N/ha. 
Im Vorjahr lag dieser Wert bei 232 kg N/ha. 

Bei der Interpretation der Ergebnisse ist zu 
beachten, dass die mineralische Unterfuß-
düngung bei der Probenahme nicht erfasst 
wird. Optimale SFNmin-Gehalte im Boden 
liegen daher im Bereich von 120 – 160 kg 
N/ha (Abb. 2). 

In diesem Jahr ist der mittlere SFN-Gehalt 
geringer, was auch darauf zurückzuführen 
ist, dass auf vielen Flächen winterharte Zwi-
schen- und Zweitfrüchte angebaut wurden. 

Die Einarbeitung dieser Zwischenfrüchte 
erfolgte erst mit der Bodenbearbeitung zur 
Maisaussaat. Der in Grasnarben gebundene 
Stickstoff sowie anteilig der organische 
Stickstoff im Wirtschaftsdünger sind zum 
Zeitpunkt der Probenahme noch nicht 
pflanzenverfügbar. Er steht dem Mais aber 
im Laufe der Wachstumsphase voll zur Ver-
fügung. Wir haben daher nur für wenige 
Einzelflächen eine mineralische Nachdün-
gung mit Stickstoff empfohlen.  

Die Stickstoffmineralisation aus der organi-
schen Substanz lässt sich teilweise durch 
die Intensität der Bodenbearbeitung steu-
ern. Werden humusreiche, sehr aktive und 
gut mit Wirtschaftsdüngern versorgte Bö-
den gepflügt, ist grundsätzlich mit einer 
hohen Nährstofffreisetzung zu rechnen. In 
solchen Fällen wird unnötig viel Humus ab-
gebaut und zu viel Stickstoff freigesetzt. 
Dieser Überschuss wird dann über Winter 
ausgewaschen und belastet das Grundwas-
ser. Durch reduzierte Bodenbearbeitung, 
Streifen-Bodenbearbeitung bis hin zur Di-
rektsaat kann man den Humusgehalt im 
Boden erhalten und das Grundwasser 
schützen. 
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2. Termine zur Stoffstrombilanz, Herbst-
düngung und Sperrfristen 

Ob Sie für Ihren landwirtschaftlichen Be-
trieb, Biogasanlage oder flächenlos wirt-
schaftenden Betrieb (z.B. Schweine KG) 
eine Stoffstrombilanz erstellen müssen, 
können Sie der folgenden Übersicht ent-
nehmen. 

Für Betriebe, die eine Stoffstrombilanz er-
stellen müssen, hat diese bis zu den folgen-
den Stichtagen vorzuliegen: 

 30.06.2019 für Betriebe mit Wirtschafts-

jahr vom 01.01.2018 – 31.12.2018  

 31.10.2019 für Betriebe mit Wirtschafts-

jahr vom 01.05.2018 – 30.04.2019  

 31.12.2019 für Betriebe mit Wirtschafts-

jahr vom 01.07.2018 – 30.06.2019  

Nach der Düngeverordnung (DüV) dürfen 
auf Ackerland nach der Ernte der Haupt-
frucht bzw. ab dem 02. Oktober bis zum 
Ablauf des 31. Januar des Folgejahres keine 
Düngemittel mit wesentlichem N-Gehalt 
(d.h. > 1.5 kg N/dt TS) ausgebracht werden. 
Von dieser generellen Regelung gibt es 
Ausnahmen, die entweder kulturartspezi-
fisch (z. B. Zwischenfrüchte, Winterraps, 
Feldfutter, Wintergerste nach Getreidevor-
frucht), oder kulissenabhängig (N- und P-
Kulisse nach Landes-DüV) sind. 

Bitte beachten Sie, dass in der N-Kulisse die 
Sperrfrist für die N-Düngung auf Grünland 
bereits ab den 15.10. beginnt. Ähnliches gilt 
für die P-Düngung in der P-Kulisse: Sowohl 
auf Acker- als auch auf Grünland darf ab 
dem 15.10. keine P-Düngung mehr erfolgen. 

Stickstoffdüngung auf Ackerland  
Bei einem vorliegenden N-Düngebedarf ist 
eine Herbst-N-Düngung nur bis zu einer 
Höhe von max. 30 kg Ammonium-N oder 60 
kg Gesamt-N je Hektar erlaubt. Lediglich für 
die langsam wirkenden Dünger Kompost 
und Mist von Huf- und Klauentieren gelten 
diese Beschränkungen nicht. Grundsätzlich 
ist davon auszugehen, dass im Herbst nach 
Mais-, Raps-, Kartoffel-, ZR-anbau sowie 
nach Grasumbruch kein Düngebedarf vor-
liegt. Auch auf langjährig organisch gedüng-
ten Flächen (d.h. P-Gehalt > 36 P2O5/100 g 
Boden - DL) besteht kein Düngebedarf. 

Stickstoffdüngung auf Grünland  
Die im Herbst nach der letzten Nutzung 
ausgebrachte N-Menge muss auf den im 
Frühjahr berechneten N-Düngebedarf mit 
der jeweiligen Mindestausnutzung laut DüV 
(z. B. Rindergülle 50 %) und der Nachliefe-
rung aus dem Vorjahr (weitere 10 %) ange-
rechnet werden. Die tatsächliche Dünge-
wirkung liegt aber weit darunter (10 bis 30 
%). Durch die Anrechnung der Herbstdün-
gung reduziert sich die max. zulässige N-
Düngung zu den genutzten Aufwüchsen. 
Auch aus diesem Grunde ist die Gülledün-
gung auf Grünland im Herbst mit Nachteilen 
verbunden und daher nicht sinnvoll. 

! 

Ja, aber nur auf Anord-
nung der zuständigen 
Fachbehörde (LLUR) 
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N-Bedarfsermittlung Herbstdüngung und 
Zweitfrüchte  
Für die Herbstdüngung 2019 ist der N-
Düngebedarf schriftlich zu dokumentieren. 
Dies gilt sowohl für Zweitfrüchte (nach der 
Ernte der 1. Hauptfrucht ausgesät und im 
gleichen Jahr geerntet) als auch für Zwi-
schen- und Hauptfrüchte. Hierzu stellt die 
Landwirtschaftskammer SH wieder ein 
Rahmenschema zur N-Bedarfsermittlung 
zur Verfügung, mit welchem vor der jewei-
ligen Düngemaßnahme der Düngebedarf zu 
ermitteln ist (www.lksh.de).  
Für Zweitfrüchte hingegen ist eine vollstän-
dige Düngebedarfsermittlung unter Berück-
sichtigung von Ertragserwartung, N-Nach-
lieferung sowie P-Bodenversorgung für 
Stickstoff und Phosphat erforderlich. Wie 
im vergangenen Jahr müssen für die N-
Nachlieferung voraussichtlich mindestens 
25 kg N/ha abgezogen werden. Anders als 
in 2018 wird nach früh geerntetem Silomais 
keine Düngung erlaubt sein. 

3. Wichtige Infos für Betriebe in Wasser-
schutzgebieten 

Nach geltendem Landeswassergesetz des 
Landes Schleswig-Holstein (LWG, 2013) be-
steht die Pflicht zur Winterbegrünung. 

So heißt es im LWG „auf Ackerflächen in 
Wasserschutzgebieten ist eine ganzjährige 
Bodenbedeckung sicherzustellen; die Ein-
saat von Zwischenfrüchten hat bis zum 15. 
September, nach Mais und Zuckerrüben bis 
zum 10. Oktober zu erfolgen; nach Mais 
und Zuckerrüben ist abweichend von Halb-
satz 1 auch die Bodenruhe zulässig; der 

Umbruch einer Untersaat oder Zwischen-
frucht darf erst unmittelbar vor der nach-
folgenden Bestellung erfolgen“. 

Nach frühräumenden Hauptfrüchten (Ge-
treide oder Raps) wird auch eine ausrei-
chend bodenbedeckende Selbstbegrünung 
mit Ausfallgetreide noch toleriert. Wir emp-
fehlen eine aktive Begrünung, die bis zum 
15. September erfolgen muss, wenn im fol-
genden Jahr eine Sommerung (Mais, Som-
mergetreide, Rüben, usw.) angebaut wird! 
Nach Mais und Zuckerrüben muss die Saat 
der Zwischenfrucht bis zum 10.10. erfolgen. 
Danach ist nur noch Bodenruhe oder die 
Aussaat von winterharten Hauptkulturen 
zulässig. Ein Verstoß ist eine Ordnungswid-
rigkeit und kann mit einem Bußgeld belegt 
werden. 

4. Einladung  zur Infoveranstaltung mit 
Feldführung 

Wie bereits im letzten Rundschreiben ange-
kündigt veranstaltet die GWS Nord am 
25.06.2019 von 9.30 – 12.00 Uhr eine Info-
veranstaltung mit anschließender Feldfüh-
rung auf dem Betrieb der Familie Naudszus 
in 24802 Kleinvollstedt, Grothenheid 2. 

Das Schwerpunktthema ist die P-reduzierte 
Unterfußdüngung zu Silomais. 

Versuchsvarianten mit Gülle-Striptill, Nitrifi-
kationshemmern, P-haltiger Saatgutbeize, 
Mikrogranulat sowie Biostimulator wurden 
angelegt und werden zum genannten Ter-
min besichtigt.  

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme sowie 
über weitere Gäste. 
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